
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1995/10/23 1Ob617/95
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.10.1995

Norm

GrEStG §11 Abs1 Z4

Rechtssatz

Gegenleistung im Sinn des § 11 Abs 1 Z 4 GrEStG 1955 ist beim Zuschlag im Zwangsversteigerungsverfahren das

Meistbot einschließlich der Rechte, die nach den Zwangsversteigerungsbedingungen bestehen bleiben, und der

Beträge, um die der Ersteher bei einem Überbot sein Meistbot erhöht.
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